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Herrn / Frau*) 
…………………………………………………………………… 
 

Zulassung zur Briefwahl 

 

Die PV-Wahl findet am 27. und 28. November 2024 statt.  
 
 
Sie werden auf Grund  

  □ Ihres Antrags vom …………………………………… 

  □ von Amts wegen (Subventionslehrer)  

  □ auf Beschluss des DWA/FWA (Seminarteilnahme, Karenzurlaub,  

      Auslandsaufenthalt) 
gem. §11  PV-WO zur Abgabe Ihrer Stimme durch die Post (Briefwahl) zugelassen.  
 
 
Sie sind beim obgenannten Wahlausschuss wahlberechtigt für:  

  □ Dienststellenausschuss 

  □ Vertrauenspersonen 

  □ Fachausschuss 

  □ Zentralausschuss 

 
 
Sie erhalten daher: 

• einen/zwei/drei*) amtliche(n) Stimmzettel  

• ein/zwei/drei*) blaue Wahlkuvert(s) und  

• ein mit Ihrem Vor- und Zunamen als Absender versehenes, frankiertes / mit 
internationalem Antwortschein beigefügtem*) Überkuvert.  

 
 
*) Nichtzutreffendes streichen, Fehlendes ergänzen 

□  Zutreffendes ist anzukreuzen 

Ort: …………………………………. 
 
Datum: ……………………………. 
 
 

EINSCHREIBEN 

Dienststellenwahlausschuss / Wahlausschuss am/an der*)/ 
Fachwahlausschuss bei der Bildungsdirektion für  

 
 
 
 

(ev. Langstempel der Dienststelle) 
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Zur Ausübung Ihres Wahlrechts haben Sie nach Ankreuzen der von ihnen gewählten 
Wählergruppe  
 

je einen Stimmzettel in ein Wahlkuvert 
 
das/die*) keinerlei Aufschrift oder Kennzeichnung tragen darf/dürfen*), zu legen. 
 
 
Das/Die*) Wahlkuvert(s) ist/sind*) sodann in das frankierte/mit internationalem 
Antwortschein versehene*) Überkuvert zu legen, dieses ist zu verschließen und so 
zeitgerecht per Post oder Dienstpost an den  
 

  □ Dienststellenwahlausschuss oder Wahlausschuss 

  □ Fachwahlausschuss 

  □ Zentralwahlausschuss  

 
abzusenden, dass diese/s spätestens bis zum Ablauf der für die Stimmabgabe 
festgesetzten Zeit ebendort einlangt. 
 
Achten Sie darauf, dass Ihr Brief einzeln abgesandt wird. Eine Übermittlung von Briefen 
mehrerer Wahlberechtigten in einem Sammelkuvert ist unzulässig. In diesem Fall wären 
alle betreffenden Stimmen ungültig. 
 
Es besteht kein Einwand, dass Sie trotz Berechtigung zur Briefwahl Ihr Stimmrecht 
persönlich ausüben.  
 

 
 

 
 

……………………………………………………………… 
Vorsitzende/r des WA/DWA/FWA/ZWA*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
*) Nichtzutreffendes streichen, Fehlendes ergänzen 

□  Zutreffendes ist anzukreuzen 


